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Z w e i t e r T e i l 

Die Grundlagen des geltenden Restitutionsrechts 

§ 8. Vorüberlegungen 

Die Aufgabe des ersten  Teils dieser Arbeit war es gewesen, anläßlich 
einer kritischen Analyse des sog. Rechtsbehelfs gem. § 826 BGB einige 
festgefahrene  Begriffe  und Denkweisen, die einer unvoreingenomme-
nen Diskussion restitutionsrechtlicher Probleme bisher im Wege gestan-
den haben, zu erschüttern und dadurch den Boden für eine veränderte 
Grundlegung des Restitutionsrechts neu vorzubereiten.  Die Aufgabe 
des zweiten  Teils muß es nun sein, diese Grundlegung unter Berück-
sichtigung der bereits gewonnenen Ergebnisse zu leisten und damit 
„Idee" und „Wirkl ichkeit" des Restitutionsrechts in einer dem veränder-
ten Erkenntnisstand angemessenen Restitutionstheorie wieder mitein-
ander zu vermitteln. 

Bei aller Vorsicht, die gegenüber vorschnellen doktrinellen Fest-
legungen geboten ist, setzt ein solches Unternehmen zunächst einmal 
eine gewisse Festlegung des eigenen Standorts voraus. Man kann eine 
Sache nicht gut beurteilen, wenn unklar bleibt, von woher oder im 
Hinblick worauf eigentlich geurteilt wird. Bevor w i r uns dogmatischen 
Detailfragen zuwenden, bedarf  es daher der Erarbeitung eines „Bezugs-
rahmens", der es erlaubt, solche Fragen unabhängig von einer bestimm-
ten  Restitutionstheorie überhaupt erst einmal als restitutionsrechtlich 
relevante  Fragen zu begreifen und zu behandeln. Unsere Anstrengun-
gen haben sich daher zunächst einmal auf den Entwurf eines solchen 
Argumentationsrahmens zu richten. Dies und nichts anderes soll uns 
in dem vorstehenden Paragraphen beschäftigen. Die Aufgabe der bei-
den folgenden Abschnitte w i rd es dann sein, diesen zunächst rein for-
malen Rahmen durch Hinzunahme von immer mehr „rechtlichem Mate-
r ia l" schrittweise mi t Inhalt zu fül len und das dabei sichtbar werdende 
„System" mi t Blick auf seine wichtigsten Konsequenzen näher zu ent-
wickeln. 

2 Braun I I 
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I . Die Wiederaufnahmeklagen 
als Mittel zur Korrektur von Urteilsfehlern 

1. Allgemeines 

Daß überhaupt nach einem gedanklichen Bezugsrahmen gefragt wer-
den kann, von dem her bestimmte Fragen zuallererst als Fragen des 
Restitutionsrechts  „verstanden" werden können, mag selbstverständlich 
erscheinen. Dennoch hat dieses Vorgehen eine Voraussetzung, die als 
solche vielleicht nicht ganz so selbstverständlich ist. Nach dem „gedank-
lichen Hintergrund" der Restitutionsklage kann nämlich nur deshalb 
sinnvoll gefragt werden, wei l diese Klage aus der Sicht des Rechtsdog-
matikers nicht nur eine „positive", sondern zugleich eine „rechtliche" 
Erscheinung darstellt. Der wesentliche Charakter allen Rechts aber be-
steht darin, daß es ohne Rücksicht auf die historischen Ursachen seiner 
Entstehung der Ausdruck  eines rechtlichen  Gedankens  ist oder jeden-
falls doch nur vor dem Hintergrund eines solchen Gedankens verstan-
den  werden kann. Eine Erscheinung als Recht  zu begreifen heißt nach 
unseren Vorstellungen ja nicht, sie auf die Umstände zurückzuführen, 
denen sie ihre Positivität verdankt; sondern es heißt, sie in einen ge-
danklichen Zusammenhang zu all den anderen Erscheinungen zu setzen, 
die in ihrer Gesamtheit die „Rechtsordnung" ausmachen. Die Rechts-
dogmatik hat dementsprechend nicht mehr — aber auch nicht weniger 
— zu leisten, als derartige Zusammenhänge aus dem vorgegebenen 
Rechtsstoff  heraus- bzw. in ihn hineinzuarbeiten und alles Einzelne von 
daher  zu erfassen, zu entfalten und ggf. zu korrigieren. Dies gi l t es fest-
zuhalten, denn damit ist zugleich das grundlegende „Vorurtei l " ausge-
sprochen, von dem hier ausgegangen w i rd und von dem vielleicht nicht 
ohne Grund behauptet werden darf,  daß es so etwas wie Rechtswissen-
schaft als Wissenschaft vom Recht  allein möglich macht: die Auffassung 
nämlich, daß auch das positive Recht ungeachtet seiner „Posit ivität" zu-
nächst einmal darauf angewiesen ist, gedacht  zu werden, und daher nur 
in dem Maß als Recht  für uns „da" ist, als es in Formen gefaßt werden 
kann, die es gedanklich für uns tragen1. 

Die bisherige Auseinandersetzung mi t den §§ 580 ff.  ZPO war im gro-
ßen und ganzen dadurch bestimmt, daß man immer wieder versucht hat, 

1 Klassischer Ausdruck dieses Spannungsfeldes, i n dem sich jede rechtliche 
„Verstehensproblematik" bewegt, ist Hegels  Postulat: Das, „was ist",  zu „be-
greifen"  (Hegel,  Grundl in ien der Philosophie des Rechts, 35). Je nachdem, 
welche Seite (das „Posit ive" oder der „Begriff")  dabei das Übergewicht be-
hauptet bzw. wo mi t dem „Begreifen" dessen, „was ist", haltgemacht wi rd , 
erscheint uns die Rechtsdogmatik bald als „positivistisch", bald als „Fortset-
zung des Naturrechts m i t anderen Mi t te ln " (so Koschaker,  Europa und das 
römische Recht, 269, über die deutsche Pandektistik). Vgl. auch Pawlowski, 
Methodenlehre für Juristen, 186 ff. 



I . Die Wiederaufnahme als Mi t te l zur Fehlerkorrektur  19 

die Restitutionsklage in den Dienst  „übergreifender"  Zwecke  und Ideen 
zu stellen:  der Gerechtigkeit2, der Bi l l igkeit3 , des sachlichen Rechts4 oder 
der Autori tät der Gerichte und des Staates5. Das ist zunächst nichts 
anderes als eben ein Ausdruck der Notwendigkeit, die Erscheinungen 
des positiven Rechts in „Gedanken" fassen zu müssen, um sie „ver-
stehen" zu können. Wenn die Restitutionstheorie bislang nicht in der 
Lage war, für die praktisch anstehenden Probleme eine überzeugende 
Lösung zu finden, so ist der Grund dafür gewiß nicht hierin zu suchen. 
K r i t i k kann auch nicht daran geübt werden, daß die Auslegung der 
§§ 580 ff.  ZPO überhaupt an irgendwelchen Zwecken ausgerichtet wurde, 
sondern allenfalls an diesen  Zwecken  selbst.  Hier aber drängen sich 
denn doch einige Einwände auf. Sieht man sich nämlich die genannten 
Zwecke daraufhin einmal an, so fäl l t auf, daß sie allesamt „inhaltl iche" 
Bedeutungen zu haben scheinen. Das w i rk t sich dahin aus, daß sie die 
Interpretation der §§ 580 ff.  ZPO in eine bestimmte Richtung weisen, 
noch bevor  sie überhaupt zur Struktur des Zivilprozesses und zur Aus-
gestaltung des Restitutionsrechts in Beziehung gesetzt wurden: Der 
Hinweis auf „Gerechtigkeit" oder „Bi l l igkei t" enthält ja nicht eben eine 
Aufforderung  zum „Studium der Gesetzesbücher", und was dem „An-
sehen der Gerichte" nützt oder schadet, w i rd man in den Vorschriften 
der ZPO gewiß zuletzt nachlesen wollen, vom „sachlichen Recht" ganz 
zu schweigen. Die Überzeugungskraft  dieser Zwecksetzungen beruht 
darauf,  daß jedermann zu wissen glaubt, was damit gemeint ist; ihr 
Mangel aber ist der, daß niemand dies wirk l ich weiß und daß noch 
dazu jeder Versuch, dies näher zu bestimmen, aus allen prozeßrechtsdog-
matischen Zusammenhängen notwendig herausführt.  Stellt man daher 
die Restitutionsklage in den Dienst von Gerechtigkeit, Bi l l igkeit usw., 
wie dies heute weitgehend üblich ist, so besteht die Gefahr,  daß sie 
gleich beim ersten Schritt zu ihrer theoretischen Erfassung mi t Inhalten 
befrachtet wird, über die anschließend keine — zumindest keine pro-
zessual förderliche  — Diskussion mehr möglich ist. 

Vor solchen Gefahren kann nur ein formaler  Bezugsrahmen Sicher-
heit bieten, also ein Ordnungsschema, das die Restitutionsklage nicht 

2 B G H L M §578 ZPO Nr. 2 — B. v. 6.6.1953; de Boor , Rechtsstreit, 157; 
Förster  /  Kann,  ZPO, Bd. 2, A l lg . Bern. 1 vor §578; Johannsen, L M §578 ZPO 
Nr. 7. 

3 So i m Anschluß an das gemeine Recht, wo die restitut io i n integrum 
üblicherweise mi t dem Gedanken der „aequitas" begründet wurde, Hahn, Die 
gesamten Material ien, Bd. 2, 378; Civi lproceß-Ordnung für Würt temberg von 
1868, Amtl iche Handausgabe, 2. Abt . (Kommissionsberichte), 404 und 3. Abt . 
(Motive), 201; Planck,  Lehrbuch, Bd. 2, 560. 

4 BGHZ 39,179 (181) — U. v. 20. 3.1963; Gaul,  Grundlagen, 65 f. 
5 BGHZ 46, 300 (303) — U. v. 14.12.1966; 57, 211 (214 f.) — U. v. 28.10.1971; 

Gaul,  Grundlagen, 210; Johannsen, Festschrift  f. den 45. DJT 81 (88). 
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